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INHALT: 

 

Immer aktuell: 

Alle Informationen  

der DiAG-MAV 

gibt es über Telegram 

      Also schnell bei Google Play                               

oder im App Store 

   herunterladen und immer informiert sein. 

Die Adresse lautet: https://t.me/joinchat/

AAAAAFeGl4DdgOp96Ogxag 
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Mitarbeitervertretungsordnung  
(MAVO)  

– Änderung wegen der  

Corona Pandemie  

W 
egen der Corona Pandemie war zum 30. März 2020 
eine Änderung der MAVO vom Erzbischof in Kraft ge-
setzt worden. Sie galt befristet bis zum 31.12.2020. Die-

se Regelung wurde nun zum 1. Januar 2021 entfristet. 

Danach gilt auch weiterhin: 

• Bei „unabwendbaren Ereignissen“ können MAV Sitzungen 
auch als Videokonferenz (neue Informations- und Kommuni-
kationsmittel)  stattfinden. Es ist auch möglich, dass an einer 
Präsenzsitzung der MAV einzelne MAV-Mitglieder per Video 
teilnehmen. Virtuell teilnehmende MAV-Mitglieder gelten als 
anwesend. 

• Mit Zustimmung der MAV (MAVO § 36 Absatz 1 Ziffer 14) und 
Abschluss einer Dienstvereinbarung (MAVO § 38 Absatz 1 
Ziffer 16) kann der Arbeitgeber Kurzarbeit einführen. 

 

Änderung der MAVO –                           

Praxishinweise 

• Unabwendbares Ereignis:                                                               
Der Gesetzgeber definiert nicht den Begriff 
„unabwendbares Ereignis“. Auch wenn der Anlass für die 
MAVO – Änderung die Corona-Pandemie ist, so sind auch 
jede Menge anderer unabwendbarer Ereignisse vorstellbar: 

➢      Streik des öffentlichen Nahverkehrs 
➢      Sturmwarnung 
➢      Mein Kind ist erkrankt, ich bleibe heute zu Hause 
➢      …. 

Ob und wann die Voraussetzungen für virtuelle MAV – Sit-
zungen vorliegen, entscheidet nicht der Arbeitgeber son-
dern dies bleibt in jedem Fall die Entscheidungsbefugnis  der 
MAV.  

• Neue Informations- und Kommunikationstechnologien          
Das Telefon (gibt es schon seit über hundert Jahren) stellt 
keine moderne Kommunikationstechnologie dar. Gerade für 
größere MAVen ist eine Telefonkonferenz keine sinnvolle 
Alternative zur Präsenzsitzung.  
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Vom Gesetzgeber dürfte 
also eher gemeint sein, 
dass MAV-Sitzungen per 
Videokonferenz (über 
Smartphone oder Laptop) 
stattfinden. 

Ob in den nächsten Monaten eine MAV ihre 
MAV-Sitzung als Präsenzsitzung oder als Vi-
deokonferenz durchführt, hängt sehr stark 
von den Gegebenheiten der Einrichtung ab: 

 Steht z.B. ein genügend großer 
Raum zur Verfügung, in dem die 
Hygieneregelungen eingehalten 
werden können? 

 Handelt es sich um eine MAV, die 
für eine Einrichtung (in einem Ge-
bäude) oder für mehrere Standorte 
zuständig ist? 

 Arbeiten die MAV-Mitglieder der-
zeit im Homeoffice? 

• Hat die MAV sich dafür entschieden, dass 
MAV-Sitzungen (bzw. die Teilnahme einzel-
ner MAV-Mitglieder) virtuell stattfinden, so 
hat der Arbeitgeber die notwendige Aus-

stattung zur Verfügung zu stellen und ggf. 
technische Hilfestellung zu leisten. Dies re-
gelt die MAVO in § 17 Absatz 1 und 2. Dies 
kann im Einzelfall bedeuten, dass der Arbeit-
geber für einzelne oder alle MAV – Mitglie-
der einen Laptop anschaffen muss. 

Dazu stellt die MAV einen schriftlichen An-
trag an den Arbeitgeber und teilt ihm mit, 
welche Ausstattung sie zu welchem Termin 
benötigt.  

Wird der Antrag der MAV abgelehnt oder 
einfach nicht bearbeitet, könnte die MAV 
ihren Anspruch beim kirchlichen Arbeitsge-
richt einklagen. 

Die Erwartung des Arbeitsgebers, dass die 
MAV-Mitglieder ihre privaten Geräte für die 
MAV-Arbeit nutzen, ist nicht zulässig, da 
dies einen Verstoß gegen die Datenschutz-
bestimmungen des Erzbistums darstellt 
(vgl. Durchführungsbestimmungen zum Ge-
setz über den kirchlichen Datenschutz Kapi-
tel 5 § 20, auf der Homepage der DiAG-MAV/
Gesetze und Ordnungen). 

 

Zustimmung der MAV bei Eingruppierung –                         

eine gewichtige Aufgabe der MAV 

N 
ach MAVO § 35 muss der Arbeitgeber 

bei der Eingruppierung, Höhergruppie-

rung oder Rückgruppierung von Mitar-

beiter-innen die Zustimmung der MAV einholen. 

Bei dieser MAVO – Regelung handelt es sich um 

eine der wichtigsten Aufgaben der MAV, denn im 

Ernstfall wäre die MAV bei nachlässiger Überprü-

fung der Eingruppierung eines/r Kolleg_in dafür 

mitverantwortlich, dass ggf. die Eingruppierung in 

eine zu niedrige Entgeltgruppe erfolgt. 

Die Zustimmung zu einer Eingruppierung bedarf 

eines Beschlusses der MAV. Alternativ ist es auch 

möglich einen Arbeitskreis für die Bearbeitung der 

Personalmaßnahmen zu gründen (vgl. MAVO § 14 

Absatz 10). 

 Damit die MAV die vom Arbeitgeber gewählte Ein-

gruppierung sorgfältig prüfen kann, ist es notwen-

dig, dass der Arbeitgeber der MAV neben der vor-

gesehenen Entgeltgruppe auch die Fallgruppe 

(soweit es diese bei der entsprechenden Entgelt-

gruppe der AVR oder DVO gibt) und die Zuord-

nung zu einer Stufe mitteilt. Ebenso hat die MAV 

ein Recht, die Bewerbungsunterlagen einzusehen, 

z.B. um zu prüfen, ob die Kolleg_in die Ausbil-

dungsvoraussetzungen für eine bestimmte Ent-

geltgruppe erfüllt. 
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Die MAV kann die Zustimmung zur Eingruppie-

rung nur verweigern (MAVO §37 (2), wenn  

1. Die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine 

Rechtsverordnung, kircheneigene Ordnun-

gen, eine Dienstvereinbarung oder sonstiges 

geltendes Recht verstößt, 

2. Der durch bestimmte Tatsachen begründete 

Verdacht besteht, dass durch die Maßnahme 

die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ohne 

sachliche Gründe bevorzugt oder benachtei-

ligt werden soll. 

 

Kommt die MAV bei der Überprüfung der Eingrup-

pierung zu einem anderen Ergebnis als der Arbeit-

geber, so teilt sie dies dem Arbeitgeber schriftlich 

mit.  

Dabei reicht es nicht aus, dass die MAV mitteilt, 

dass sie der Eingruppierung nicht zustimmt. 

Die MAV muss ihre Nichtzustimmung konkret, auf 

den Einzelfall bezogen begründen. Zu einen spä-

teren Zeitpunkt, z.B. im Einigungsgespräch oder 

bei der Zustimmungsersetzungsklage beim Kirchli-

chen Arbeitsgericht können keine neuen Gesichts-

punkte hinzugefügt werden. Erfolgt keine Begrün-

dung oder eine Begründung, die keinen der Grün-

de nennt, die in MAVO § 37 (2) genannt werden, 

läuft die Nichtzustimmung ins Leere. In dem Fall 

könnte der Arbeitgeber die Eingruppierung auch 

ohne Zustimmung der MAV durchführen. 

Beispiele einer                                                                 
Zustimmungsverweigerung: 

DVO-Bereich 

Beispiel 1: Die MAV stimmt der Eingruppierung 

von Frau A in die Entgeltgruppe S2  Stufe 2 DVO 

(Dienstvertragsordnung) nicht zu. Begründung: 

Nach den der MAV vorliegenden Unterlagen soll 

Frau A als Kinderpflegerin in der Kita St. Hedwig 

eingesetzt werden. Die Durchsicht der Bewer-

bungsunterlagen hat ergeben, dass Frau A bei der 

Einrichtung XY die Ausbildung zur staatlich  aner-

kannten Kinderpflegerin am 30.06.2015 erfolg-

reich abgeschlossen hat. Nach DVO, Anlage 1, 

XXIV. Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst, 

sind Kinderpfleger_innen mit staatlicher Anerken-

nung und entsprechender Tätigkeit in die Entgelt-

gruppe S3 einzugruppieren. Die MAV schlägt also 

eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe S3 Stufe 

2 vor. 

Beispiel 2: Die MAV stimmt der Eingruppierung 

von Frau B in die Entgeltgruppe S3 Stufe 2 DVO 

nicht zu. Begründung: Frau B war in der Zeit vom 

31.2.2015 bis 31.7.2019 als Kinderpflegerin in der 

Kita St. Maria in Hamburg tätig. Damit verfügt sie 

über eine einschlägige Berufserfahrung von min-

destens 4 Jahren. Nach DVO §16 Absatz 2 werden 

Mitarbeiter_innen im Anwendungsbereich der 

Entgeltgruppe S2 bis S18 der Stufe 3 zugeordnet, 

wenn sie über eine einschlägige Berufserfahrung 

von mindestens 4 Jahren verfügen. Damit ist Frau 

B der Stufe 3 zuzuordnen. 

AVR-Bereich 

Beispiel 3 : Frau C, ausgebildete SPA, soll im 

Wohnbereich für Menschen mit Behinderungen 

eingestellt werden. Eingruppierung, lt. Dienstge-

ber in Anlage 33, S 3, Stufe 2. Die MAV wider-

spricht der Eingruppierung. Begründung: Frau C 

hat eine abgeschlossene Fachausbildung als sozi-

alpädagogische Assistentin und wird zukünftig im 

stationären Wohnbereich für Menschen mit Be-

hinderungen als solche eingesetzt. Diese Tätigkeit 

erfüllt die Voraussetzungen für eine Eingruppie-

rung nach S 4, aufgrund „schwierig fachlicher Tä-

tigkeiten“ nach AVR, Anlage 33, Anhang B, S 4, 

Absatz 1, Tätigkeitsmerkmal 2a. Der Stufe 2 wider-

spricht die Mitarbeitervertretung vor dem Hinter-

grund, dass Frau C bereits zuvor von Juni 2012 bis 

Oktober 2018 bei einem Träger der Diakonie in ei-

ner stationären Einrichtung für schwerst mehr-

fach behinderte Kinder gearbeitet hat. Somit  
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bringt sie jahrelange Erfahrungen und gewonnene 

Kenntnisse für den vorgesehenen Bereich mit, die 

eine Eingruppierung in Stufe 3 nach AVR, Anlage 

33, § 11, Absatz 2 vorsieht. 

Beispiel 4 : Frau D wird eingestellt als Hauswirt-

schafterin und soll lt. Dienstgeber nach Anlage 2, 

Vergütungsgruppe 8, Ziffer 9a eingruppiert wer-

den. Die MAV widerspricht der vorgesehenen Ein-

gruppierung und fordert die Eingruppierung in 

Vergütungsgruppe 7, Ziffer 20 b. Begründung: 

Frau D hat eine Fachausbildung als Hauswirtschaf-

terin und verfügt über eine 8-jährige Berufserfah-

rung. Sie soll im Hauswirtschaftsbereich leitende 

und koordinierende Aufgaben übernehmen. Ihre 

Zuständigkeit umfasst die eigenverantwortliche 

Koordination von derzeit 18 Mitarbeiter_innen in 

die jeweiligen Bereiche des Hauses: Sie überträgt 

die entsprechenden Aufgaben und schreibt die 

Dienstpläne. Zudem ist sie verantwortlich für die 

Materialbeschaffung. 

Information für Eltern zu Coronazeiten 

Die KiTa ist zu? Die Schule auch? – Kinderbetreu-
ung im Corona-Lockdown 

Wenn du Kinder hast, die das zwölfte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben (also ihr den 12. Ge-
burtstag noch nicht gefeiert habt), dann gibt es 
verschiedene (finanzielle) Ausgleichsmöglichkei-
ten, um Kinderbetreuung und Beruf zu vereinba-

ren: 

„(1a) Eine erwerbstätige Person erhält eine Ent-

schädigung in Geld, wenn 

1. Einrichtun-

gen zur Be-

treuung 

von Kin-

dern, Schu-

len oder 

Einrichtun-

gen für 

Menschen 

mit Behinderungen von der zuständigen Be-

hörde zur Verhinderung der Verbreitung von 

Infektionen oder übertragbaren Krankhei-

ten auf Grund dieses Gesetzes vorüberge-

hend geschlossen werden oder deren Betre-

ten, auch aufgrund einer Absonderung, un-

tersagt wird, oder wenn von der zuständi-

gen Behörde aus Gründen des Infektions-

schutzes Schul- oder Betriebsferien ange-

ordnet oder verlängert werden oder die Prä-

senzpflicht in einer Schule aufgehoben wird, 

2. die erwerbstätige Person ihr Kind, das das 

zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat 

oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist, 

in diesem Zeitraum selbst beaufsichtigt, be-

treut oder pflegt, weil sie keine anderweiti-

ge zumutbare Betreuungsmöglichkeit si-

cherstellen kann, und 

3. die erwerbstätige Person dadurch einen Ver-

dienstausfall erleidet.“ 

Die Entschädigung bemisst sich nach dem Ver-

dienstausfall. Sie wird für längstens 10 Wochen 

(bei allein Erziehenden 20 Wochen) gewährt und 

beträgt 67 Prozent des entstandenen Verdienst-

ausfalls. Für einen vollen Monat wird höchstens 

ein Beitrag von 2.016,-€ gewährt. 

„(5) Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für 

die Dauer des Arbeitsverhältnisses, längstens für 

sechs Wochen, die Entschädigung für die zustän-

dige Behörde auszuzahlen. Die ausgezahlten Be-

träge werden dem Arbeitgeber auf Antrag von 

der zuständigen Behörde erstattet. Im Übrigen 

wird die Entschädigung von der zuständigen Be-

Möglichkeit 1 

Entschädigung nach § 56 IfSG 

(Infektionsschutzgesetz) 
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Praktisch müsste es so laufen: 

Du teilst dem Arbeitge-

ber mit, dass du auf-

grund von KiTa- oder 

Schulschließung dei-

nem Dienst nicht mehr 

(in vollem Umfang) 

nachkommen kannst. 

Dabei musst du den 

Zeitraum und die Ar-

beitszeitreduzierung nennen. 

Beispiel: Du hast eine 100%-Stelle und musst/

möchtest nun deine Kinder ab dem 16. Januar zu 

Hause betreuen und kannst aber noch 19,5 Stun-

den/Woche (halbe Stelle) arbeiten. Dann teilst du 

das dem Dienstgeber so mit.  

Dann bekommst du im Januar für den halben Mo-

nat das normale Gehalt (eine Hälfte vom Monats-

gehalt) und für die andere Hälfte (ab 16. Jan.) ein 

viertel Gehalt (für die 19,5 Stunden) und 67% vom 

Viertel Gehalt.  

Wenn der Kindergarten oder die Schule geschlos-

sen haben bzw. nur eine Notbetreuung anbieten, , 

können Eltern mit einem entsprechenden Nach-

weis der Einrichtung direkt bei ihrer Krankenkasse 

Kinder-Krankengeld beantragen. Das Kinder-

Krankengeld bemisst sich bei 90% des Netto-

Gehaltes. Pro Elternteil und Kind gibt es 10Tage 

extra. (Bei Alleinerziehenden 20 Tage). Die Kinder-

Kranken-Tage können auch beantragt werden, 

wenn sich der beantragende Elternteil im Home 

Office befindet. 

 

 

 

Vor- und Nachteile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Information stellt nur eine Grundinformati-

on dar. Wer einen der beiden Möglichkeiten nut-

zen möchte, muss sich auf der Seite der Homepa-

ge der Bundesregierung informieren. 

• Link der Bundesregierung zur Entschädigung 

nach dem Infektionsschutzgesetz: https://

www.bundesgesundheitsministerium.de/

fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/

Coronavirus/FAQs_zu_56_IfSG_BMG.pdf 

• Link der Bundesregierung zum Kinderkran-

kengeld:https://www.bundesregierung.de/

breg-de/themen/buerokratieabbau/mehr-

kinderkrankentage-1836090 

Möglichkeit 2 

 „Entschädigung“ mit Hilfe der „zusätzlichen“                                                                   

Kinder-Kranken-Tage 

IfSG §56 

Vorteile Nachteile 

Der Arbeitgeber 
geht in Vorleistung 
und kann sich das 
Geld vom „Staat“ 
zurückholen. 
Die maximale Dau-
er beträgt 10 Wo-
chen. 

Die Höhe der Ent-
schädigung beträgt 
67% und ist auf 
2.016,-€ pro Monat 
begrenzt. 

Kinder-Krankengeld 

Vorteile Nachteile 

Die Höhe der Ent-
schädigung beträgt 
90% vom Netto-
Gehalt. 

Der Arbeitnehmer 
muss sich um die 
Beantragung bei 
der eigenen Kran-
kenkasse kümmern. 
Die Anzahl der ge-
samten Tage ist auf 
20 pro Kind und El-
ternteil begrenzt.  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_zu_56_IfSG_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_zu_56_IfSG_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_zu_56_IfSG_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_zu_56_IfSG_BMG.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/buerokratieabbau/mehr-kinderkrankentage-1836090
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/buerokratieabbau/mehr-kinderkrankentage-1836090
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/buerokratieabbau/mehr-kinderkrankentage-1836090
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Achtung: Im Text wird auf die Corona-Schutz-Verordnung NRW verwiesen. Diese Regelungen 

gelten zwischenzeitlich aber auch in Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein. 
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DiAG-MAV in Erzbistum Hamburg                                                                                                                                                                                      

Lange Reihe 2                                                                                                                                                                                                                        

20099 Hamburg                                                                                                                                                                                                                 

Tel. 040/18011971                                                                                                                                                                                                                  

Fax 040/18073829                                                                                                                                                                                                                   

E-Mail: geschaeftsstelle@diag-mav-hamburg.de 


